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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.2003

Norm

AHG §1 Abs3 I

Rechtssatz

Kann der Rechtsträger, dem das handelnde bzw. zur Handlung verp ichtete Organ organisatorisch zugehört, gemäß §

1 Abs 3 AHG in Anspruch genommen werden, dann ist der Geschädigte auch berechtigt, diesem Rechtsträger

gegenüber eine Forderung (Gegenforderung) zur Aufrechnung entgegenzuhalten, die ihm an sich gegen den im § 1 Abs

1 AHG bezeichneten Rechtsträger zustünde.
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